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Anordnung
über die Haltbarkeitsdauer von Lebensmitteln.

Vom 24. Oktober 1951

Auf Grund § 5 Nr. 1 und Nr. 5 des Lebensmittel
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
17. Januar 1936 (RGBl. I S. 17) wird verordnet:

§ 1
(1) Lebensmittel' in Verpackungen und Behältnis

sen, bei denen durch den Hersteller auf den Ver
packungen und Behältnissen ein bestimmter Termin 
über die Haltbarkeit ausdrücklich angegeben wurde, 
gelten nach Ablauf dieses Termins als verdorben. Es 
trifft das Verbot des § 4 Nr. 2 des Lebensmittelge
setzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
17. Januar 1936 (RGBl. I S. 17) zu. Die weitere Ver
wendung ist nur nach Untersuchung durch die zu
ständige öffentliche Untersuchungsstelle erlaubt.

(2) Soweit Gesundheitsschädlichkeit eingetreten 
ist, trifft das Verbot des § 3 Nr. 1 des Lebensmittel
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
17. Januar 1936 (RGBl. I S. 17) zu.

§ 2
Zuwiderhandlungen werden nach §§11 ff. des 

Lebensmittelgesetzes in der Fassung der Verordnung 
vom 14. August 1943 (RGBl. I S. 488) bestraft.

§ 3
Diese Anordnung tritt mit ihrer ^Verkündung in 

Kraft.

Berlin, den 24. Oktober 1951

Ministerium für Gesundheitswesen 
S t e i d 1 e

Minister
Staatssekretariat 

für Nahrungs- und Genußmittelindustrie
A l b r e c h t
Staatssekretär


